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nicht die Regierung allein . Jeder deutſche Staat hat
uͤbrigens ſeine eigene Regiexung , in welche ſich weder

der Kaiſer noch die uͤbrigen Reichsſtäaͤnde miſchen duͤr⸗

fen , wenn nicht etwas unternommen wird , was den

allgemeinen Reichsgeſetzen , den Rechten des Landes

oder Verträgen zuwider iſt , und woruͤber Streit ent⸗

ſteht . Hierin beſteht die deutſche Freyheit in Anſehung

der Reichsſtaͤnde .
Umdie Streitigkeiten der Reichsſtaͤnde unter ein⸗

ander , die keine Kriege gegen einander fuͤhren ſollen ,
wie auch die Streitigkeiten der ei mit ihren

Beherrſchern , gegen die ſie ſich nicht ſelbſt gewaltthaͤ⸗
tig Recht ſchaffen ſollen , und endlich um die Streitig⸗
keiten der Unterthanen gegen einander , die ſich nicht
mit den Urtheilen ihrer Landesobrigkeit begnuͤgen wol⸗

len , auszumachen , ſind in Deutſchland zwey hoͤchſte
Gerichte , welche Reichsgerichte heißen , weil ſich

ihre Gerichtsbarkeit urſpruͤnglich uͤber das ganze Reich
erſtreckt . Das Eine hat ſeinen Sitz am kaiſerlichen

Hoflager , und heißt der Reichshofrath ; das an⸗

dere iſt das Keichskammergericht . Hier koͤnnen

ſo Unterthanen ihren Fuͤrſten verklagen , wenn er

ihre Rechte verletzt , und hierin beſteht die deutſche

Freyheit in Anſehung der Unterthanen . Die großen

deutſchen Fürſten haben aber Privilegien vom Kaiſer

zu erhalten gewußt , und ſind dieſen Reichsgerichten
nicht mehr unterworfen .

Die kaiſerliche Wuͤrde erbt nicht vom Vater auf
den Sohn , ſondern der

Römiſche Kaiſer wird ge⸗
wählt . Acht Fuͤrſten des Relchs haben das Recht ,
den Kaiſer zu waͤhlen , und heißen daher Chur⸗ (Köoͤhr⸗
d. i . Wahl, ) Fuͤrſten . Dieſe ſind 1) der Erzbiſchof
von Uainz ; e) der Erzbiſchof von Tri 3 3) der

Erzbiſchof bon oͤln ; 4 ) der Koͤnig von Böhm en ;

5 ) der
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5) der Pfalzeraf bey Rhein ; 6) der Herzog zu

Sachſen ; 7) der Markgraf von Brandenburg ;
8) der Herzog von Braunſchweig⸗Luͤneburg .
Die drey erſten ſind alſo geiſtliche , aber zugleich Be⸗

herrſcher von deutſchen Laͤndern ; die uͤbrigen ſind

weltliche Regenten . Wegen ihrer großen Vorrechte

vor allen übrigen Fuͤrſten , wodurch ſie ſich unmittel⸗

bar an die Koͤnige anſchließen , nennt man ſie blos

Churfuͤrſten , und ihre Laͤnder , mit deren Beſitz dieſe

Vorrechte verbunden ſind , Churfurſtenthuüͤmer .
Boͤhmen allein behaͤlt den hoͤhern Titel eines Koͤnig⸗

reichs.
Dieſe acht Churfuͤrſten verſammeln ſich , in Per⸗

ſon oder durch Geſandte , und berathſchlagen ſich uͤber
die Wahl eines deutſchen Reichs - Oberhaupts oder

Kaiſers , noch mehr aber uͤber gewiſſe Puncte , welche
die Rechte des Kaiſers und der Reichsſtaͤnde , die Re⸗

gierung und Wohlfahrt des Reichs betreffen , und in

einer Schrift zuſaminen gefaßt werden , die man die

Wahlcapitulation nennt . Hierauf geſchieht die

Wahl ſelbſt . Dieſe wird ſogleich dem Erwaͤhlten be⸗

kannt gemacht , der ſich immer ſchon in der Naͤhe des

Wahlortes befindet , weil man gewoͤhnlich ſchon vor⸗

her überein gekommen iſt , wen die Wahl treffen ſoll .

Er haͤlt einen feyerlichen Einzug / und beſchwoͤrt oͤffent⸗

lich die Wahlcaßitulation , und von dieſem Augen⸗

blick an regiert er als Kaiſer , und fuͤhrt eben dieſer

Wahl wegen den Titel : Erwählter Roͤmiſcher

Kaiſer , in Germanien Boͤnig . Die Wahl

geſchieht in Frankfurt am Mayn .

Er wird aber bald darauf noch feyerlich geſalbt
und gekroͤnt. Krone , Scepter und Reichsapfel , Klels

dungen und uͤbrige Geraͤthſchaften , welche dabey ges

braucht werden , gehoͤren dem Reiche , ſind uralt , und

E 5 heißen
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heißen R Aet 8
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Europa .

grafſchaften , Landgrafſchaften , Markgrafſchaften ,
Fuͤrſtenthuͤmer gefuͤrſtete Grafſchaften , Grafſchaften ,

Herrſchaften . Nach der Wuͤrde des Landes benennt

ſich auch der Regent z. E. Herzog , Landgraf , Mark —

graf , Fuͤrſt: alle dieſe verſteht man unter dem ge⸗

meinſchaftlichen Namen Fuͤrſten . Oft hat ein Re⸗

gent mehrere Laͤnder , und dann wird er von dem vor⸗

nehmſten benannt . Uebrigens findet kein Rang unter

ihnen Statt , als nach Maaßgabe des Alterthums und

des Herkommens , beſonders auf dem Reichstage .
Gewoͤhnlich iſt die Regierung aller Laͤnder einer fuͤrſt⸗
lichen Familie in den Haͤnden eines einzigen und ein

Erbtheil des

— Der aͤltteſte8 des

regierenden Fuͤrſten oder Grafen heißt Erbprinz oder

Erbgraf . Es giebt 8665 auch Nc
ſten , die nie cht als Fuͤrſten auf dem Reichstage erſchei⸗

nen durfen ,weil ſie vom Kaiſer blos den Titel , vom

Reiche aber nicht das Recht erhalten haben , und oft
nicht einmal in Deutſchland anſaͤßig ſind .

Wiederum giebt es viele kleine Landesbezirke in

Deutſchland , deren Beſitzer zwar keinen andern Herrn ,

als Kaiſer und Reich über ſich erkennen , die aber , weil

ſie auf dem Reichstage keinen Sitz und Stimme haben ,
auch keine Reichsſtaͤnde ſind ; dieß iſt die freye
Keichsritterſchaft .

Und endlich giebt es viele Staͤdte in Deutſchland ,
welche blos vom Kaiſer und Reich abbhaͤngen, und ſich

felbſt regieren . Dieſe nennet man freye Reichs⸗
ſtaͤdte . Sie haben Antheil an der Regierung des

Reichs durch den Reichstag ; aber fuͤr ſich ſelbſt ſehr

mannichfaltige Einrichtungen und Geſetze . In man⸗

chen iſt die Regierung blos in den Haͤnden gewiſſer

Familien , aus welchen der Rath ( ſo heißt das

hoͤchſte Collegium einer ſolchen Stadt ) beſetzt wird ; in
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Deutſchland . 77

manchen kann jeder wohlhabende und gute Buͤrger in

den Rath kommen . In einigen kann der Rath ſehr

willkuͤhrlich befehlen ; in andern darf er ohne die Buͤr⸗
gerſchaft nichts wichtiges vornehmen . Manche be⸗

ſitzen auſſer ihren Ringmauern wenig oder nichts ,

manche herrſchen uͤber anſehnliche Landesbezirke mit

Staͤdten und Doͤrfern.

§. 2 . Grenzen .

Deutſchland liegt mitten in Europa , und hat

daher viele Nachbarn und weitlaͤuftige Grenzen . Es

wird von der Oſtſee , dem Koͤnigreiche Daͤnemark , der

Nordſee , der Republik der vereinigten Niederlande ,

Frankreich , der Republik Schweiz , von Italien , dem

adriatiſchen Meere , und von den Koͤnigreichen Un⸗

gern , Galizien und Preußen , welches wieder an die

Oſtſee ſtoͤßt, eingeſchloſſen .

H. 3 . Groͤße.
Deutſchland iſt , nach Rußland und Schweden ,

das groͤßte Land in Europa . Es iſt uͤber 1530 Mei⸗

len lang , und eben ſo breit , und enthaͤlt zwi⸗ſchen 11

und 12000 Quabrat : Meilen .

Anm . Der Ktieg , der jetzt noch zwiſchen Frankreich
und einem Theile von Deutſchland gefuͤhrt wird , macht

die kuͤnftige Größe unſers Vaterlandes ſehr ungewiß . Die

Franzoſen verlangen alles , was von Deutſchland auf der

linken Seite des Rheins liegt , und haben es auch ſchon im

Beſitz ; aber erſt der Friede kann daruͤber entſcheiden .

Deutſchland wͤrde dadurch um den zehnten Theil kleiner

werden . Hier wollen wir es noch in ſeinem bisherigen We⸗

ſen 55
ſſen , jedoch jedes Land auf der linken Rheinſeite be⸗

merken⸗
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